
Kleine Anfrage

Jagd: Gesetzliche Grundlage beziehungsweise Ausnahmeverfügung

Frage von Landtagsabgeordneter Johannes Kaiser

Antwort von

Frage vom 04. März 2026
Bezüglich der praktizierten Nachtjagd und Einsatz von Nachtzielgeräten im Januar 2026 unter Berücksichtigung 

der VBK-Entscheidung habe ich folgende Fragen an die Regierung:

* Auf welche gesetzliche Grundlage wurde die Nachtjagd bis zum 31. Januar 2026 gestützt und wie wurde 

sie im Einzelfall begründet, insbesondere vor dem Hintergrund, dass die VBK im Verfahren 2025/235 mit 

Entscheidung vom 28. Januar 2026 in den Erwägungen 4.2 bis 4.4 festgehalten hat, dass der Einsatz von 

Nachtzielgeräten durch die Wildhut sowie Abschüsse bei Nacht durch die Wildhut einer vorgängigen 

formellen Ausnahmeverfügung bedurft hätten und die Anordnung einer Nachtjagd als eingriffsintensive 

Massnahme vorgängig verfügt hätte werden müssen, entsprechende Verfügungen jedoch nicht vorgelegen 

haben sollen?

* Was sind die konkreten Folgen dieser Fehleinschätzung?

* Welche konkreten Folgen hat diese Fehleinschätzung für die darin involvierten und verantwortlichen 

Personen?
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